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TECHNISCHES BEIBLATT STADTPLATZ UND SPRITZENHAUS 

Ergänzt das Nutzungskonzept für den Stadtplatz und das Spritzenhaus sowie das Veranstal-

tungskonzept der Stadt Nidau.  

Stadtplatz  

Situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationsplan (steht auch zum separaten Download zur Verfügung): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Infrastrukturplan (steht auch zum separaten Download zur Verfügung): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Verkehrsregime 

• Der Stadtplatz ist grundsätzlich verkehrsfrei. 

• Es gilt Zubringerdienst für die Erschliessung durch die Mieterschaft der privaten Park-

plätze. 

• Auf der Höhe Stadtgraben sind absenkbare Poller installiert, die im Normalfall im Boden 

sind und nur bei Veranstaltungen als Zufahrtssperren hochgekurbelt werden (mit Schlüs-

sel beim Veranstalter und beim Sicherheitsdienst).  

• Während des Wochenmarkts (Zone 1, siehe unten) bleibt die Erschliessung der privaten 

Parkplätze gewährleistet. 

• Für den Fall von Märkten oder Veranstaltungen (Zibelemärit, Stedtlifest), die auf dem 

ganzen Platz bis zum Stadtgraben stattfinden werden die Poller hochgefahren. Die Er-

schliessung der Parkplätze ist während Veranstaltungen auf dem ganzen Platz nicht mög-

lich. Die Eigentümerschaft wird vorgängig informiert. 

• Die Anlieferung für die angrenzenden Geschäfte und die Marktfahrenden ist im Normalbe-

trieb möglich (Ausladen mit Warnblinkern und wieder wegfahren). 

• Das Parkieren ausserhalb von Parkfeldern (auf dem Platz) ist verboten und wird gebüsst. 

 

Zone 1 Zone 2 



 

 

 

Spritzenhaus 

Das Spritzenhaus besteht aus drei Räumen. 

1.0 Treppen OG, 2.0 Lagerraum, 3.0 Mehrzweckraum 

 

Raum 1.0 – Treppen / Hauptverteiler Elektrizität 

• Der Raum 1.0 Treppe steht für Veranstaltungen nicht zur Verfügung. Ebenfalls nicht 

zur Verfügung steht das Ober- und Dachgeschoss. 



 

 

 

Raum 2.0 - Lagerraum 

• Der Raum 2.0 Lagerraum steht zur Nutzung zur Verfügung. 

• Die Grösse des Raums beträgt rund 12 m2. 

• Das Entfachen eines offenen Feuers im Innenraum ist verboten. 

Raum 3.0 - Mehrzweckraum 

• Der Raum 3.0 Lagerraum steht zur Nutzung zur Verfügung. 

• Die Grösse des Raums beträgt rund 41.5 m2. 

• Im Raum 3.0 Mehrzweckraum kann Strom bezogen werden. 

• Im 3.0 Mehrzweckraum dürfen sich Maximum 100 Personen gleichzeitig aufhalten 

(Richtlinien GVB) 

• Die Fluchtwege müssen gewährleistet sein. 

• Das Entfachen eines offenen Feuers im Innenraum ist verboten. 

  



 

 

 

 

Festtische und -bänke 

Garage Nr. 4 (Mittelstrasse 2) 

• Die Garage ist eine Mietliegenschaft der Stadt Nidau und dient als Materiallager. Darin 

stehen fünf Festtische mit Bänken zur Verfügung. 

• Festbänke müssten zusätzlich im Veranstaltungsgesuch (siehe unten) angefordert wer-

den. 

Gesuch und Bewilligung  

• Bei Interesse ist das Veranstaltungsgesuch frühzeitig bei der Stadtverwaltung Nidau ein-

zureichen: www.nidau.ch/Veranstaltungen  

• Für Anfragen und Auskünfte: sicherheit@nidau.ch 

• Bei erfolgter Bewilligung können die Schlüssel gegen ein Depot beim Einwohnerschalter 

abgeholt und wieder zurückgebracht werden. 

 

 

 

Stadt Nidau, 18. Juli 2025 

http://www.nidau.ch/Veranstaltungen
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